
Schlussfassung (12/GE 20/284)

8. Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes über die 
Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel

vom 22. April 2015

I.

Der Erlass RB 922.1 (Gesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere
und Vögel vom 13. Mai 1992) (Stand 1. Januar 1993) wird wie folgt geändert:

§  12 Abs. 2 (geändert)
2 Ein Drittel des Pachtzinses steht der Gemeinde und zwei Drittel stehen dem Kanton
zu.

II.

(keine Änderungen bisherigen Rechts)

III.

(keine Aufhebungen bisherigen Rechts)

IV.

Dieses Gesetz tritt auf einen durch den Regierungsrat zu bestimmenden Zeitpunkt in
Kraft.
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